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Zielgruppe Mutterschutz Elternzeit Überbrückung 
(durch die Führungskraft bei P3 – 
Herrn Bruckler beantragt) 

Studierende • Seit 01.01.2018 gilt 
das MuSchG auch für Stu-
dentinnen

• 6 Wochen vor Entbindungs-
termin, 8 Wochen nachher

• Studentin kann auf eigenen 
Wunsch auf die Mutter-
schutzfristen verzichten, 
um z.B. Prüfungen ablegen 
zu können

• Ein Semester Beurlaubung 
wegen Schwangerschaft 
möglich (Prüfungsleistungen 
dürfen erbracht werden)

• Urlaubssemester (bis zu 6), 
Prüfungen können trotzdem abge-
legt werden.

• Schwierigkeit bei der Finanzierung 
des Studiums während einer 
Beurlaubung (kein BAföG / rechtlicher 
Graubereich während eines möglichen 
ALGII Bezugs)

Angestellte 
unbefristet

• 6 Wochen vor Entbindungs-
termin, 8 Wochen nachher

• Mutterschaftsgeld durch 
die Krankenkasse der 
Mitarbeiterin (13 €/Tag) und 
Lohnfortzahlung des Arbeit-
gebers. Mutterschaftsgeld 
und Lohnfortzahlung 
ergeben insgesamt 100 % 
des Nettolohns)

• Bis zu 36 Monate pro Kind, 
24 Monate können bis zum 
8. Lebensjahr übertragen werden

• Elternzeitformular, 7 Wochen vor 
Antritt beantragen wenn ein Kind 
unter 3 Jahren ist; ansonsten 13 
Wochen vor Antritt beantragen

Für wissenschaftliches Personal gilt: 
• Antrag auf Überbrückungsfi nanzierung 

bei Herrn Bruckler (P3)
• bis zu ½ E 13-Stelle, da die Abteilung 

der Mitarbeiterin vom Umlageverfah-
ren II* keine direkte monetäre Berück-
sichtigung erfährt

• frühzeitig beantragen
• für Postdoktorandinnen können bis 

zu 100 % Mutterschutzüberbrückung 
beantragt werden
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Angestellte  
befristet

• 6 Wochen vor Entbindungs-
termin, 8 Wochen nachher

• Mutterschaftsgeld durch die 
Krankenkasse der Mitarbei-
terin (13 €/Tag) und  
Lohnfortzahlung des Arbeit- 
gebers. Mutterschaftsgeld 
und Lohnfortzahlung  
ergeben insgesamt 100 % 
des Nettolohns)

• Bis zu 36 Monate pro Kind,  
24 Monate können bis zum  
8. Lebensjahr übertragen werden

• Elternzeitformular, 7 Wochen vor 
Antritt beantragen; wenn ein Kind 
unter 3 Jahren ist; ansonsten 13 
Wochen vor Antritt beantragen

• Vertragsverlängerung um die in  
Anspruch genommene Elternzeit  
und die Verlängerung der Qualifi- 
kationsphase um max. 2 Jahre pro 
Kind muss rechtzeitig mit der  
Führungskraft besprochen und  
beantragt werden 
 Voraussetzung hierfür ist eine Be-
fristung nach WissZeitVG §§ 1 und  
2.1. Arbeitsrechtlich gilt im Zweifels-
fall das Subsidiaritätsprinzip 
 Eine Anstellung nach WissZeitVG 
§ 2.2 führt zu keinem

Für wissenschaftliches Personal aus 
Haushaltsmitteln gilt: 
• Antrag auf Überbrückungsfinanzierung 

bei Herrn Bruckler (P3)
• bis zu ½ E 13-Stelle, wenn die  

Abteilung der Mitarbeiterin vom  
Umlageverfahren II* keine direkte 
monetäre Berücksichtigung erfährt

• frühzeitig beantragen
• für Postdoktorandinnen können bis 

zu 100 % Mutterschutzüberbrückung 
beantragt werden

Für Drittmittelbeschäftigte gilt:
• das Umlageverfahren II* findet  

Anwendung

 * Umlageverfahren II: Alle ArbeitgeberInnen führen mit den Arbeit-
geberInnenbeiträgen zur Sozialversicherung auch eine sogenannte 
U2-Umlage ab. Aus diesem Topf erstatten die Krankenkassen in 
der Regel später die Lohnfortzahlungen bei Beschäftigungsverbot 
und den Krankenkassenanteil während der Mutterschutzzeit. Eben-
so können die ArbeitgeberInnen ihren Lohnkostenanteil vom Mut-
terschutzgeld rückwirkend wieder erstattet bekommen. Dadurch 
fallen für den ArbeitgeberInnen keine zusätzlichen Lohnkosten für 

eine Mutterschutzvertretung an. Im öffentlichen Dienst gilt jedoch 
nicht die FAU als Arbeitgeberin, sondern der Freistaat Bayern. Die 
jeweilige Rückerstattung der Krankenkassenumlage erhält da-
her nicht die FAU, sondern der Freistaat Bayern. Dadurch ist ein  
direkter Mittelabfluss von der FAU zu verzeichnen. Ausgenommen 
sind durch Drittmittel finanzierte Stellen. Dabei wird die Kran-
kenkassenumlage dem Drittmittelkonto direkt wieder gut ge-
schrieben. 

2 Nähere Informationen unter www.familienservice.fau.de
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Beamtin auf 
Zeit

• 6 Wochen vor Entbindungs-
termin, 8 Wochen nachher

• Lohnfortzahlung durch 
Freistaat Bayern zu 100%

• Elternzeitformular, 7 Wochen vor 
Antritt beantragen; wenn ein Kind 
unter 3 Jahren ist; ansonsten 13 
Wochen vor Antritt beantragen

Zusätzlich:
• Familienpolitische Beurlaubung ist  

bis zum 18. Lebensjahr des/der 
Kinder möglich 
(Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BayBG)

• Eine mögliche Vertrags-
verlängerung um die in Anspruch 
genommene Elternzeit/ familien-
politische Beurlaubung muss 
rechtzeitig besprochen und be-
antragt werden, max. 2 Jahre pro 
Kind in der Qualifi kationsphase

Für wissenschaftliches Personal gilt: 
• Zielvereinbarungsgelder, 

Antrag bei Herrn Bruckler (P3)
• bis zu 100 % Mutterschutzüber-

brückung
• frühzeitig beantragen

Beamtin 
unbefristet

• 6 Wochen vor Entbindungs-
termin, 8 Wochen nachher

• Lohnfortzahlung durch 
Freistaat Bayern zu 100%

• Elternzeitformular, 7 Wochen vor 
Antritt beantragen; wenn ein Kind 
unter 3 Jahren ist; ansonsten 
13 Wochen vor Antritt beantragen

Zusätzlich:
• Familienpolitische Beurlaubung ist 

bis zum 18. Lebensjahr des/der 
Kinder möglich 
(Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BayBG)

Für wissenschaftliches Personal gilt:
• Zielvereinbarungsgelder, 

Antrag bei Herrn Bruckler (P3)
• bis zu 100 % Mutterschutzüber-

brückung
• nach Rücksprache mit Herrn Bruckler 

kann eine notwendige Einarbeitungs-
zeit der Vertretung fi nanziert werden

• frühzeitig beantragen
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